
Förderung des branchenweisen Erfahrungsaustausches werden für 
bestimmte Zweige Leitbetriebe bestimmt.

Die operativ-wirtschaftliche Selbständigkeit der Betriebe im Rah
men des staatlichen Planes ist zu erhöhen; die Einzelleitung der Be
triebe unter gleichzeitiger Heranziehung der Arbeiter, der techni
schen Intelligenz und der Angestellten zur Leitung der Produktion ist 
zu verstärken.

Die Planung der WB beziehungsweise ihrer Leitbetriebe umfaßt 
auch solche Betriebe der örtlichen Industrie, die hauptsächlich für den 
Export arbeiten beziehungsweise als Zulieferbetriebe eingeschaltet 
sind.

Um Betriebs vergleiche und den branchenweisen Erfahrungsaus
tausch zu fördern, können für bestimmte Wirtschaftszweige Leit
betriebe bestimmt werden (das gilt für volkseigene, aber auch für 
Privatbetriebe, soweit die Besitzer dazu bereit sind).

Die Ministerien, die WB und die Räte der Bezirke sind verpflichtet, 
im Interesse der Produktionsaufgaben und der Ausarbeitung der 
Grundsatzfragen der sozialistischen Produktion die wissenschaftlich- 
technischen Institute und Einrichtungen besser anzuleiten und aus
zunützen.

IV

Die Volksvertretungen beziehungsweise die Räte der Bezirke, 
Kreise und Gemeinden erhalten die volle Verantwortung für die 
Durchführung aller in ihrem Tätigkeitsbereich aus den Gesetzen, Ver
ordnungen und besonders dem Volkswirtschafts- und Haushaltsplan 
anfallenden staatlichen und wirtschaftlichen Aufgaben.

So leisten die örtlichen Räte auch Hilfe bei der Durchführung des 
Planes der von den WB geleiteten Betriebe. Die Wirtschaftskommis
sionen bei den Räten erhalten Kenntnis über die zentralgeleiteten 
Betriebe. Sie erhalten die Möglichkeit, die Investitionen zu kontrol
lieren. Ihnen obliegt auch die Kontrolle der Erfüllung der vertraglich 
festgelegten Exportaufgaben.

Bei den Räten der Bezirke und Kreise werden Wirtschaftskommis
sionen gebildet, die doppelt unterstellt sind. Die Wirtschaftskommis
sionen haben eine starke Planabteilung, die dem Stellvertreter des 
Leiters der Wirtschaftskommission untersteht, eine Abteilung für 
Finanzen sowie Sektoren oder Gruppen für die Leitung der ver
schiedenen Wirtschaftsaufgaben.
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